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RS OGH 1987/5/13 1Ob543/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.05.1987

Norm

ABGB §428

Rechtssatz

Der OGH folgt der in der neueren Lehre vertretenen Absicht, daß eine Zustimmung des Angewiesenen bei der

Besitzanweisung nicht erforderlich ist. Nur diese Au;assung trägt den Bedürfnissen des Verkehrs Rechnung, weil sonst

der Vorbehaltskäufer die für ihn rechtlich nicht nachteilige Übertragung des vorbehaltenen Eigentums an den

Drittfinanzierer durch die Erklärung, die Besitzanweisung nicht zur Kenntnis zu nehmen, verhindern könnte.
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